
) e kaiserl. königl. Jntendantschaft in Tyrol erhielt mehre¬
re Anzeigen, daß die Bezahlung des Wein - Dranntwein-
Nnd Essig - Aufschlages unter dem eitlen Vorwände , es

sey eine erst neu entstandene Auflage, vielfältig verweigert werden
Dieser Aufschlag ist keineswegs eine neue Auflage, sondern

bloß eine Umwandlung des schon seit mehr als zwey Jahr¬
hunderten nämlich seit dem durch weiland Kaiser FerdinandI . und Höchstdessen Herrn Sohn Erzherzog Ferdinand, zu Inns¬
bruck abgehaltenen offenen Landtage im Lande Tyrol bestehenden
Schankpfenninges, oder Umgeldes , und des bey den Zoll-
Stationen zwischen dem südlichen und nördlichen Tyrol schon un¬
ter der kaiserl . königl. Oesterreichischen Regierung zu bezahlen ge¬
wesenen Jnterinseko - Zolles , und landschaftlichen Äc-
cises.

Die unter der königl. Bayerischen Regierung erfolgte Um-
staltnng dieser alten Getränk - Auflagen unter der neuen Benen¬
nung Aufschlag gewährte dem Lande Tyrol , im Ganzen be¬
trachtet , Erleichterung.

Man kann sie eine zufällige, und wahrhaft die einzige Aus¬
nahme von den übrigen Bayerischen Verfügungen nennen , welche
insgesammt nur auf immer grössere Bedrückung abzieiten.

In all jenen Gegenden , wo kein Wein erzeuget wird, kam
es durch die obgedachte Umstaltnng der Getränk - Auflagen von der
lästigen Kellerbeschreibunq ab - Die Wirthe im ganzen Lande,
und folglich auch alle Wein - Konsummenten in Wirthshäusern be¬
zahlen vom Eimer weniger , als vorhin. Daß aber jene vermög-
Üchere Privaten, welche ihren Weinbedarf im Größer» ankaufen,
und selbst einkellern, wie auch die Wein erzeugenden Buschenschen¬
ke zu einigem Ersätze für solche Gefalls Verminderung in ein grös¬
seres Mitleiden gezogen wurden, hat viele Billigkeitsgründe für sich-

Diese Rücksichten , und die mit der alsogleichen Wiederher¬
stellung des alten Wein - Umgeldes, Jnterinseko - Zolles , und
llandfchaftlichen Accises nothwendig verbundene Anstellung vieler
neuen Beamten in allen nördlichen Landestheilen , die mit plötzli¬
cher Rückeinführung der alten Normen weiters verbundene Un¬
gleichheit der Behandlung zwischen frühem und spätem Brannt¬
wein - Brennern , und Buschenschenken , in einem und demselben
Jahr , und Orte , wie auch die sehr schwierigen Abschnittsberech¬
nungen waren die gewiß triftige und vollgültige Ursache , warum
die Unterzeichnete kaiserl . königl . Jntendantschaft in der Erläu¬
terung vom 2oten vorigen Monats , ( welche die Abschaffung der
unter Bayerischer Regierung konstitutionswidrig eingeführten neu¬
en Abgaben verkündigte) in Bezug auf den Wein - Branntwein-
Essig - und Bier - Aufschlag wenigst für das heurige Jahr noch kei¬
ne Abänderung in den bestehenden Erhebungs - vireÄiven zu ver¬

fügen



fügen sich bewogen fand. Überhaupt kann und wird die vollstän¬
dige Regulirung des Abgaben - Systems , nach den geheiligten
Normen unserer uralten Verfassung- die mehrfaltigen Erleichte¬
rungen - welche dem an sich nicht reichen- seit deck letztverflossenen
Zahrzehend noch mit vielfältigen. Kriegs - Drangsalen beladenen,
und unter Bayern mitten im tiefsten Frieden ,

mit allen Lasten ei¬
nes erklärt feindseligen Zustandes fortwährend ringenden L ande -
die Vorschüsse, Nachlässe und Veyträge - die zu dieseck Ende vom
Allerhöchsten Kaiserhofe auf Ersuchen der getreuen vier Stande
bewilliget werden müssen - — alles dieses kann und wird erst auf
dem nächst bevorstehenden Kongresse mit dem Beyrath der Stände

Nur auf ausdrückliches unterm 24ten April dieß Jahrs ge¬
äußertes Verlangen der ständischen Herrn Verordnetett , wurde
diese ehrwürdige Versammlung von dem bereits festgesetzten Ter¬
min des iten May bisher noch verschoben. Gegenwärtig biethet
sich kein überwiegender Grund einer länger« Zögerung mehr dar -
und wirklich sind schon die Wahlen jener Abgeordneten kingeleitet-
welche die öffentliche freye Stimme ihrer biedern Landsleute hie¬
zu bezeichnen wird-

Zeder , welcher billig denket , Nicht bloß ausschließend auf
seinen einzelnen Bortheil sinnt , muß in diesem mehrere
gründe , und in dem fortlaufenden Staatsbedarfe an Geld
flüffen die volle Ueberzeugrmg finden, daß auf die f,
che Entrichtung des obgedachten Aufschlags - Gefälles Nach
riger Weife - bis auf weiters - noch bestanden werden Muss

Es werden daher sammtliche Wein - Konsummenten,
the, Buschenschenke, Bierbräuer und Branntwein - Brenner, , und
wer immer der gedachten Aufschlags - Bezahlung nach
henden Vorschriften unterliegt , ohne Ausnahme ernstg
erinnert , Und beauftragt - solchen Vorschriften sic
thans - Pflicht zu fügen ; und gänz besonders wird
ten hiemit nachdrücklichst befohlen , in den jetzigen Aufft
Stazionen Kollmann , Mauls , Grieß am Brenner-
Mühlbacher Klause - Thöll - Laas - und St . Leon¬
hard in Passeyer , an die dort angestelltett Aufschlagsbeamten
den schuldigen Aufschlag , ohne alle Widerrede zu entrichten-
oder über die in der Vorder - Staziott geleistete Bezahlung , durch
Abgabe der Bvllette sich auszuweisen.

Jede fernere Weigerung oder Widersetzlichkeit gegen Be¬
zahlung der AufschlagsgebühreU , und gegen die Amtshandlungen
der Aufschlags - Beamten wird zum warnenden Beyspiele scharfe--
stens bestrafet werden.

Welchen Vorwurf hätten wir Uns selbst zU Machen , wel¬
ches Beyspiel würden wir der Welt , welche Blöße unfern . Fein-



dkn geben , die unsere Freyheit wenigstens schmähen wollen , da
sie dieselbe nicht haben stürzen können , wenn statt des heiligen
Kampfes für die gesetzliche und verfassungsmäßige Freyheit , —
zügelloses Streben Nach frecher Mllknhr - Verweigerung der nö-
thigen allgemeinen Lasten , .Lösung der wichtigsten B.ayde des
'gesellschaftlichen Vereins auch nur bey Einzelnen jemals bemerkt
werden sollte . . . . . . . . . .

Diejenigen - welche bisher ihre dießfallsigen Schuldigkeiten
nicht abführten , sind zu deren nachträglicher Zahlung , von den
kaiserl . königü Finanz - Direktionen durch die einschlägigen Be¬
hörden zu verhalten . . . . . .

Damit für die Zukunft die Aufschlags - Manipulationen
nicht mehr unterbrochen werden- und ans so einer Unterbrechung,
wodurch nachträgliche aversive Schuldigkeits - Bestimmungen noth-
wendig werden - weder für das kaiserl. königl . Aerariüm - noch
für die AüfschlagspWichtigen Nachrheile entstehen können - haben
alle Aufschlags - und Umgeldsbeämte bey strengster Verantwor¬
tung ftats auf ihrem Amtspossen zu bleiben- und ihr Amt pünkt-
lichss fort zu . Händeln. . . . . . . . . . ,

. Eben darum wird auch ausdrücklich befohlen , daß die Auf¬
schlags - und Umgelds - Beamten , so wie überhaupt alle Beam¬
ten von den Ausrückungen zur Landesvertheidigung frey gezählet
werden sollen - wenn nicht ihr eigener patriotischer Eifer sie un¬
aufhaltsam antreibt- zum hehreN Zwecke der Vaterlandsverthei-
digung selbst thatig mitzuwirken - in welchem Fälle jedoch vorerst
bey Zeiten die. Anzeige an die Behörde gemacht , und das von der¬
selben zu treffende krovilorium pflichtschuldigst abgewartet wer¬
den muß . . .

Innsbruck - den isten Zuly 1869-
Sr . k. k. Apvst . Majestät

wirkt . Legations - Rath im Departement der
auswärtigen Geschäfte , Direktor des, gehei¬
men Archivs , des Leopolds Ordens Ritter -
und Intendant in Tyrol.

Joseph Freyherr von Hormäyr .-
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